
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Europäische Rechnungshof soeben seinen Sonderbericht 

Nr. 13/2021 "EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche im Bankensektor sind fragmentiert und werden 

unzulänglich umgesetzt“ veröffentlicht hat. Dieser Sonderbericht wurde unter der Leitung von Mihails 

Kozlovs, Mitglied des Hofes, erstellt. 

Schätzungen zufolge belaufen sich verdächtige Transaktionen in Europa auf mehrere 

Hundert Milliarden Euro. Trotzdem verfügt die EU über keine einheitliche Strategie für die 

Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Zwar kommt den 

zuständigen EU-Stellen eine gewisse Rolle bei der politischen Gestaltung und Koordinierung zu, 

außerdem haben sie im begrenzten Umfang direkte Befugnisse. Über einen Großteil der Maßnahmen 

wird jedoch auf nationaler Ebene entschieden. Die Prüfer kommen zu dem Schluss, dass die EU-

Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Schwächen aufweisen. 

Ferner sei die Aufsicht durch die EU fragmentiert und schlecht koordiniert. Daher könnten weder eine 

kohärente Herangehensweise noch gleiche Rahmenbedingungen sichergestellt werden. 

Um den Sonderbericht und die Pressemitteilung aufzurufen, die in 23 EU-Sprachen verfügbar sind, 

klicken Sie bitte hier. 

Für weitere Auskünfte über die Arbeit des Hofes stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zudem finden 

Sie Informationen auf unserer Website eca.europa.eu. Um auf das Publikationsportal des Hofes zu 

gelangen, klicken Sie bitte hier. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
________________________ 

Europäischer Rechnungshof 

Direktion "Dienste des Präsidenten"  

Institutionelle Beziehungen 

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu  
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Gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 – der neuen Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die EU-Organe, die am 11. Dezember 2018 in Kraft trat – 
setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass Ihre Daten vom Europäischen Rechnungshof verarbeitet werden. 
Bitte klicken Sie hier, um zu erfahren, wie der Europäische Rechnungshof Ihre personenbezogenen Daten 
behandeln wird und wie er sie schützt. Falls Sie keine Nachrichten vom Europäischen Rechnungshof mehr 
erhalten möchten, klicken Sie bitte hier. 
 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=66954&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1725;Year2:2018;Nr2:1725&comp=


Diese Pressemitteilung enthält die Hauptaussagen des Sonderberichts des Europäischen Rechnungshofs. Bericht im Volltext unter 
www.eca.europa.eu. 
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Pressemitteilung 
Luxemburg, den 28. Juni 2021 

Bekämpfung von Geldwäsche: 
EU muss konsequenter und 
kohärenter überwachen 
Schätzungen zufolge belaufen sich verdächtige Transaktionen innerhalb Europas auf mehrere 
Hundert Milliarden Euro. Trotzdem verfüge die EU über keine einheitliche Strategie für die 
Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Zwar käme den 
zuständigen EU-Stellen eine gewisse Rolle bei der politischen Gestaltung und Koordinierung zu, 
außerdem hätten sie im begrenzten Umfang direkte Befugnisse. Über einen Großteil der 
Maßnahmen werde jedoch auf nationaler Ebene entschieden. Ein Sonderbericht des 
Europäischen Rechnungshofs kommt zu dem Schluss, dass die EU-Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Schwächen aufweisen. Ferner sei 
die Aufsicht durch die EU uneinheitlich und schlecht koordiniert. Deshalb gebe es auch keine 
kohärente Herangehensweise und keine gleichen Rahmenbedingungen. 

Geldwäsche ist die Legalisierung von Erträgen aus Straftaten durch Einspeisen der Erträge in die 
reguläre Wirtschaft. Dadurch soll der illegale Ursprung dieser Erträge verschleiert werden. 
Europol schätzt den Wert verdächtiger Transaktionen innerhalb Europas auf rund 1,3 % des BIP 
der EU. Weltweit liegt dieser Wert schätzungsweise bei knapp 3 % des globalen BIP. Neueste 
Daten zeigen, dass über 75 % der verdächtigen Transaktionen, die in der EU gemeldet wurden, 
von Kreditinstituten in gut der Hälfte der Mitgliedstaaten ausgingen. 

"Die Schwächen der EU bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
müssen ausgeräumt werden, und die Aufsicht durch die EU muss deutlich verstärkt werden", so 
Mihails Kozlovs, das für den Bericht zuständige Mitglied der Europäischen Rechnungshofs. "Es 
muss noch viel mehr getan werden, um sicherzustellen, dass das Unionsrecht unverzüglich und 
kohärent angewandt wird. Dazu sollte die EU künftig verstärkt auf Verordnungen statt auf 
Richtlinien setzen, weil die Rechtsvorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten einheitlich 
angewandt werden müssen. " 
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Derzeit sind die Befugnisse der EU bei der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung auf mehrere Stellen aufgeteilt. Die Europäische Kommission arbeitet 
Maßnahmen aus und überwacht deren Umsetzung in nationales Recht. Außerdem nimmt sie 
Risikoanalysen vor. Die Prüfer fanden Schwachstellen bei der Ausführung dieser Aufgaben. Die 
Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche seien komplex und in der EU zu langsam und 
uneinheitlich umgesetzt worden. Das Verfahren zur Risikobeurteilung gebe keinen Aufschluss 
über Veränderungen im Laufe der Zeit und habe keinen geografischen Schwerpunkt; zudem 
erfolge bei dem Verfahren keine wirksame Einstufung nach Priorität. Bislang habe die EU keine 
eigenständige Liste von Hochrisikoländern außerhalb der EU verabschiedet, in denen die Gefahr 
der Geldwäsche besteht und die dadurch den EU-Binnenmarkt bedrohen. Die Kommission habe 
auch keine aktualisierten Statistiken zu dem Thema vorlegen können, sodass es schwierig 
gewesen sei, das Ausmaß von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU zu beurteilen. 

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) kann mögliche Verstöße gegen EU-Recht auf 
diesem Gebiet untersuchen und hat dies auch schon getan. Allerdings habe die EBA seit 2010 nur 
in einem einzigen Fall eine Verletzung von EU-Recht im Zusammenhang mit Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung festgestellt. Sie habe auch keine entsprechende Untersuchung von 
Amts wegen durchgeführt. Die Prüfer des Europäischen Rechnungshofs fanden ferner 
Anhaltspunkte dafür, dass versucht wurde, den Rat der Aufseher der EBA gezielt zu beeinflussen, 
als dieser über eine mögliche Empfehlung zum Umgang mit Verstößen gegen EU-Recht beriet. 
Dies zeige, dass Beschlüsse der EBA auf hoher Ebene möglicherweise unter dem Einfluss 
nationaler Interessen gefasst wurden (ähnlich auch die Schlussfolgerungen im Sonderbericht des 
Europäischen Rechnungshofs aus dem Jahr 2019 über die Stresstests der EBA). Außerdem biete 
die Kommission, so die Prüfer, keine interne Orientierungshilfe dafür an, wann bei der EBA eine 
Untersuchung beantragt werden soll. Untersuchungen seien bislang nur ad hoc beantragt 
worden, meist nach einschlägigen Medienberichten. 

Ein letzter untersuchter Punkt ist die Berücksichtigung des Geldwäscherisikos bei der 
Bankenaufsicht im Euro-Raum. Hier stellten die Prüfer fest, dass die Europäische Zentralbank 
(EZB) – sie übt seit 2014 die direkte Aufsicht über größere Banken aus – den Austausch von 
Informationen mit nationalen Aufsichtsbehörden gut begonnen hat. Allerdings könne bzw. dürfe 
die EZB nicht überprüfen, wie diese Informationen von den nationalen Aufsichtsbehörden 
genutzt werden. Auch sei das von den nationalen Aufsichtsbehörden zur Verfügung gestellte 
Material aufgrund unterschiedlicher nationaler Gepflogenheiten von recht unterschiedlicher 
Qualität gewesen. Die EBA arbeitet derzeit an der Aktualisierung ihrer Orientierungshilfe. Sobald 
diese abgeschlossen ist, sollten die EZB und die nationalen Aufsichtsbehörden die 
entsprechenden Anweisungen zügig umsetzen, so die Prüfer. 

Hintergrundinformationen 

Die EU nahm ihre erste Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche im Jahr 1991 an (letzte 
Neufassung 2018), um den Bedrohungen des Binnenmarkts durch Geldwäsche 
entgegenzuwirken und somit letztlich die Terrorismusfinanzierung zu unterbinden. Die 
Europäische Kommission will in Kürze einen Vorschlag zur Schaffung einer einheitlichen EU-
Aufsichtsbehörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorlegen. 

Der Sonderbericht Nr. 13/2021 "EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche im Bankensektor sind 
fragmentiert und werden unzulänglich umgesetzt" ist auf der Website des Hofes (eca.europa.eu) 
abrufbar. 
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Pressekontakt 

Pressestelle des Hofes: press@eca.europa.eu  
- Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+ 352) 691 551 502 
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Anhänge 
Anhang I − Rechtsrahmen der EU 

Die EU hat die erste Geldwäscherichtlinie im Jahr 1991 angenommen. Die neueste (fünfte) 
Fassung der Geldwäscherichtlinie ist die Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2018. Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, diese bis spätestens 
10. Januar 2020 in nationales Recht umzusetzen und ihre Bestimmungen anzuwenden. Im 
Laufe der Jahre wurde der Anwendungsbereich der Geldwäscherichtlinie stetig erweitert; im 
Bankensektor erstreckt er sich auf Folgendes: 

a) Aufbewahrungspflichten sowohl für Finanzinstitute als auch für Parteien außerhalb des 
Finanzsektors, z. B. Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Immobilienmakler; 

b) umfassende Begriffsbestimmungen für verschiedene kriminelle Handlungen; 

o Anforderungen an die Identifizierung, Verfolgung, Beschlagnahme und Einziehung von 
Vermögenswerten und Erträgen aus Straftaten; 

o Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung; 

o Transparenz bei Geldtransfers; 

o Anforderungen an den Austausch von Informationen über Geldwäsche zwischen den 
Mitgliedstaaten; 

o Ausweitung des Geltungsbereichs auf digitale Vermögenswerte (Kryptowährungen). 

Zudem wird die Geldwäscherichtlinie durch folgende andere Rechtsvorschriften der EU 
ergänzt: 

o die Verordnung über den elektronischen Zahlungsverkehr, die Strafverfolgungsbehörden 
beim Aufspüren von Terroristen und Straftätern unterstützen soll, indem die Transparenz 
von Transfers erhöht wird; 

o die Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche, mit der sichergestellt 
wird, dass es in der gesamten EU ähnliche Definitionen von Straftaten gibt, die im 
Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfolgt werden, 
und Mindeststrafen vorgesehen sind; 

o technische Standards, Stellungnahmen und Leitlinien für nationale Behörden, erstellt von 
einer, zwei oder allen drei europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, ESMA50 und EIOPA51), 
die die Kommission angenommen und als delegierte Verordnungen in Unionsrecht 
überführt hat. 

                                                      
50 Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA). 
51 Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung (EIOPA). 
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Anhang II – Die Vierte und die Fünfte Geldwäscherichtlinie im 
Vergleich 

Vierte Geldwäscherichtlinie (Richtlinie 
2015/849) 

Fünfte Geldwäscherichtlinie (Richtlinie 
2018/843) 

Veröffentlicht: 20. Mai 2015 
In Kraft getreten: 26. Juni 2017 

Veröffentlicht: 19. Juni 2018 
In Kraft getreten: 10. Januar 2020 

• Risikobewertung auf EU-Ebene (SNRA)
und nationale Risikobewertungen
vorgeschrieben

• Wirtschaftliche Eigentümer
• Zuständigkeiten des Herkunfts- und des

Tätigkeitsmitgliedstaats für
Unternehmen, die auch in anderen
Mitgliedstaaten tätig sind

• Stärkung der Befugnisse der zentralen
Meldestellen

• Vereinfachte Sorgfaltspflichten
• Glücksspiel: Ausweitung auf alle

Glücksspieldienstleistungen
• Geänderte und erweiterte Definition

des Begriffs "politisch exponierte
Person"

• Berichte über verdächtige Aktivitäten
• Aufbewahrungspflicht kann auf bis zu

10 Jahre ausgedehnt werden
• Absenkung der Schwelle für

Barzahlungen, bei der Prüfungen zur
Bekämpfung von Geldwäsche ausgelöst
werden, auf 10 000 Euro

• Verbesserung der Arbeit der zentralen
Meldestellen mit besserem Zugang zu
Informationen über zentrale
Bankkontenregister

• Verbesserung der Zusammenarbeit
zwischen den mit der Bekämpfung von
Geldwäsche befassten
Aufsichtsbehörden und der EZB

• Stärkung der Aufsichtsfunktion der EBA
• Ausweitung der Kriterien für die

Bewertung von Drittländern mit hohem
Risiko und Gewährleistung eines hohen
gemeinsamen Schutzniveaus bei
Finanzströmen aus diesen Ländern

• Aufhebung der Anonymität von
Guthabenkarten

• Vernetzung der Register
wirtschaftlicher Eigentümer auf EU-
Ebene

• Liste politisch exponierter Personen
• Erhöhung der Transparenz der

Eigentumsverhältnisse bei
Unternehmen und Trusts

• Neue Vorschriften für
Kryptowährungen
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Anhang V 
Unionsrecht 

Phase Verfahren Interessenträger Zeitrahmen 

Ersuchen 

Voruntersuchung

Untersuchung 
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Phase Verfahren Interessenträger Zeitrahmen 

Stellungnahme 

Quelle:
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ANTWORTEN DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION UND DES EUROPÄISCHEN 
AUSWÄRTIGEN DIENSTES AUF DEN SONDERBERICHT DES EUROPÄISCHEN 

RECHNUNGSHOFES: „EU-MAẞNAHMEN GEGEN GELDWÄSCHE IM 
BANKENSEKTOR SIND FRAGMENTIERT UND WERDEN UNZULÄNGLICH 

UMGESETZT“ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Antworten der Kommission und des EAD auf die Zusammenfassung (Ziffern I-XI): 

Die Kommission tritt nachdrücklich dafür ein, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
sowohl in der EU als auch weltweit zu bekämpfen. Obwohl die EU im Laufe der Jahre einen 
soliden Rechtsrahmen entwickelt hat, ist zunehmend unstrittig, dass der Rahmen im Hinblick 
auf eine umfassende Politik der Union noch verbessert werden muss. Zu diesem Zweck hat 
die Kommission am 7. Mai 2020 einen Aktionsplan angenommen, in dem ein ehrgeiziges 
Maßnahmenpaket für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung angekündigt wird. Im Aktionsplan werden die erforderlichen 
Reformen dargelegt, um die Abwehrmechanismen der Union zu stärken, die derzeitige 
Fragmentierung zu beseitigen und ein einheitliches Regelwerk einzuführen sowie auf EU-
Ebene eine Aufsichtsbehörde einzurichten, die direkte Aufsichtsbefugnisse über eine 
begrenzte Anzahl der Finanzinstitute mit den höchsten Risiken hat. Des Weiteren beinhaltet 
der Aktionsplan die Einrichtung eines Koordinierungs- und Unterstützungsmechanismus für 
zentrale Meldestellen.  

Das anstehende Legislativpaket wird in Form einer Geldwäscheverordnung in Ergänzung zu 
einer überarbeiteten Geldwäscherichtlinie zu einer stärkeren Harmonisierung beitragen.  

Am 7. Mai 2020 veröffentlichte die Kommission zusammen mit der Annahme des 
Aktionsplans eine verbesserte Methodik für die Ermittlung von Drittländern mit hohem 
Risiko für die Zwecke der Geldwäscherichtlinie, in der eine stärkere Synergie mit dem 
Verfahren der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung“ (FATF) und eine stärkere Zusammenarbeit mit den betreffenden 
Drittländern vorgesehen ist.  

Die Kommission erinnert daran, dass sie im Februar 2019 ihre erste eigene Liste von 
Drittländern mit hohem Risiko, die eine Bedrohung für das Finanzsystem der Union und das 
ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts durch Geldwäsche darstellen, erstellt hat. 
Diese eigene Liste wurde vom Rat im Rahmen seines Kontrollrechts abgelehnt. Im Anschluss 
an diese Ablehnung überarbeitete die Kommission ihre Methodik und verstärkte ihre 
Zusammenarbeit mit den betreffenden Drittländern. 

In der Vergangenheit hat sich die Kommission bei der Umsetzung von Richtlinien durch die 
Mitgliedstaaten nach besten Kräften bemüht, ihre Bewertung abzuschließen, sobald die 
Mitgliedstaaten ihre Umsetzungsmaßnahmen vollständig mitgeteilt hatten. Die Kommission 
ist sich jedoch der Herausforderungen einer vollständigen Umsetzung der 
Geldwäscherichtlinien in nationales Recht bewusst, da häufig nicht nur die Annahme eines 
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zentralen Rechtsinstruments zur Bekämpfung der Geldwäsche, sondern auch die Änderung 
verschiedener anderer Rechtsinstrumente in den betreffenden nationalen Rechtsordnungen 
erforderlich werden. 

BEMERKUNGEN 

24. In Bezug auf den in Anhang III genannten Ursprung der Gelder möchte die Kommission 
daran erinnern, dass nach Artikel 155 Absatz 2 der Haushaltsordnung 2018/1046 die Politik 
gegenüber Drittländern auch zum Schutz des Unionshaushalts eingesetzt wird. Personen und 
Stellen, die Unionsmittel (Finanzierungsinstrumente und Haushaltsgarantien) ausführen, 
führen keine neuen oder verlängerten Vorhaben mit Stellen durch, die in Ländern oder 
Gebieten registriert oder niedergelassen sind, die als Drittländer mit hohem Risiko eingestuft 
wurden. 

Gemeinsame Antwort zu den Ziffern 27 und 28 

Was die Methode zum Sammeln von Informationen für die Erstellung einer Drittländerliste 
anbelangt, so behinderte die Neuheit des Prozesses eine zügige Umsetzung. Die Kommission 
hat gemeinsam mit dem EAD Arbeitsmethoden festgelegt, die einen zeitnahen 
Informationsfluss ermöglichen. Die im Mai 2020 angenommene verbesserte Methode 
ermöglicht zudem eine stärkere Zusammenarbeit mit Drittländern. Die Europäische 
Kommission hat in Zusammenarbeit mit dem EAD im Sommer 2020 das Verfahren zur 
Zusammenarbeit mit Drittländern eingeleitet. 

32. Die Kommission ist Mitglied der FATF und aktiv in die Arbeitsabläufe der FATF 
eingebunden. Daher berücksichtigt die Kommission neben anderen Quellen auch die Berichte 
für die gegenseitige Evaluierung (MER) des betreffenden Drittlandes. Soweit der Bericht für 
die gegenseitige Evaluierung veraltet war, wurden verfügbare aktualisierte Informationen 
berücksichtigt, um dem aktuellen Stand in einem bestimmten Drittland Rechnung zu tragen. 

36. Die Kommission erwägt derzeit, die Politik gegenüber Drittländern im anstehenden 
Legislativpaket zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überarbeiten. 

44. Die Kommission ist der Auffassung, dass die alle zwei Jahre vorgenommene 
Aktualisierung der supranationalen Risikobewertung (SNRA) die aktuellen Risiken, 
einschließlich möglicher Entwicklungen der Risiken, berücksichtigt. Wie in Ziffer 46 
ausgeführt, wurden im Jahr 2019 alle Merkblätter für Sektoren und Produkte aktualisiert, 
dabei wurden neue Sektoren und Produkte hinzugefügt (47 im Jahr 2019 gegenüber 40 im 
Jahr 2017). Siehe Antwort unter Ziffer 48 zu aktuellen statistischen Informationen über die 
von der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betroffenen Geldmengen. 

46. (2. Aufzählungspunkt) Die Änderung der Bewertung basierte auf Beiträgen von 
Interessenträgern und unabhängigen Quellen. Zudem wurden die Bewertungen zunächst von 
den wichtigsten Interessenträgern (z. B. EUROPOL) und auch von allen betroffenen 
Kommissionsdienststellen im Rahmen einer eigenen dienststellenübergreifenden Gruppe 
validiert. 
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Die Kommission stimmt allerdings zu, dass weitere Arbeiten erforderlich sind, um die 
Änderungen in diesem Bereich besser zu begründen. 

(3. Aufzählungspunkt) Bei der supranationalen Risikobewertung kann nicht grundsätzlich 
eine geografische Fokussierung vorgenommen werden. Allerdings erkennt die Kommission 
an, dass dies für bestimmte Sektoren möglich wäre. 

(4. Aufzählungspunkt) Bislang wurden nur zwei supranationale Risikobewertungen 
durchgeführt (in den Jahren 2017 und 2019). In Anbetracht der internationalen Standards der 
FATF und der Tatsache, dass nationale Risikobewertungen alle 4–5 Jahre von den 
Mitgliedstaaten vorgenommen werden, ist die Aktualisierungshäufigkeit von zwei Jahren 
bereits zu kurz. 

Gemeinsame Antwort zu den Ziffern 48 und 49 

Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass die Bestimmung, wonach Eurostat 
Schätzungen der von Geldwäsche betroffenen Geldmengen vorzulegen hat, erst kürzlich 
eingeführt wurde und diese nicht verbindlich ist. Für die Schätzungen sind außerdem 
qualitativ hochwertige Daten der Mitgliedstaaten und eine komplexe statistische Methodik 
erforderlich, die derzeit noch nicht verfügbar sind. 

Gemeinsame Antwort zu den Ziffern 57–59 

Die Mitgliedstaaten benötigen Zeit, um Umsetzungsmaßnahmen für eine komplexe Richtlinie 
zu erlassen und die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen. Damit sind häufig Änderungen 
mehrerer Rechtsvorschriften in der nationalen Rechtsordnung verbunden. Ein Beispiel: Ein 
Mitgliedstaat begann im August 2017 mit der Mitteilung seiner Umsetzungsmaßnahmen und 
reichte die letzte Mitteilung im Oktober 2020 ein. Erst nach der letzten Mitteilung konnte die 
Kommission über die vollständige und ordnungsgemäße Umsetzung befinden.  

Um ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, müssen die nationalen Rechtsvorschriften 
übersetzt und bewertet werden, unabhängig davon, ob der Mitgliedstaat eine vollständige 
oder teilweise Umsetzung mitteilt. Dieser Prozess nimmt, wie erläutert, Zeit in Anspruch. In 
einem Vertragsverletzungsverfahren kommt es auf die Genauigkeit an, nicht auf die 
Schnelligkeit.  

Die Kommission möchte klarstellen, dass es für die Kontrolle der Umsetzung von EU-
Rechtsinstrumenten in nationales Recht bestehende interne Leitlinien gibt. Daher wurde es 
nicht für notwendig erachtet, zusätzliche spezifische Leitlinien auszuarbeiten. 

85. Die Kommission ist der Auffassung, dass während eines Verfahrens zur Untersuchung 
einer möglichen Verletzung des Unionsrechts kein formalisierter Austausch zwischen der 
EBA und der Kommission erfolgen kann, nachdem die Kommission der EBA ein förmliches 
Ersuchen um Einleitung eines Verfahrens zur Untersuchung einer möglichen Verletzung des 
Unionsrechts übermittelt hat. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

112. Wie bereits in dem im Mai 2020 angenommenen Aktionsplan angekündigt, wird mit 
dem anstehenden Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche eine auf EU-Ebene angesiedelte 
Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingerichtet 
werden. 

113. Das anstehende Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche wird in Form einer ersten 
Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche zu einer stärkeren Harmonisierung beitragen. 

Empfehlung 1 – Die Kommission sollte ihre Risikobewertungen verbessern 

(a) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 

(b) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 

(c) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 

116. Siehe die Antworten der Kommission zu den Ziffern 56, 58 und 60–62. 

 
Empfehlung 2 – Die Kommission sollte die einheitliche und unmittelbare Wirkung der 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
sicherstellen 

Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 

118. Ein förmliches Ersuchen an die EBA um die Einleitung einer Untersuchung von 
Verletzungen des Unionsrechts wurde jeweils nach einer Bewertung der zur Untermauerung 
des Ersuchens verfügbaren Informationen durch die Kommission gestellt. 
 
Empfehlung 3 − Die EBA und die Kommission sollten ihre Befugnisse bei Verletzungen 
des Unionsrechts im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
besser nutzen 

(a) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 

(b) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 

(c) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu.  

Die Kommission kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Verpflichtungen in Bezug 
auf den Inhalt künftiger Legislativvorschläge eingehen. Außerdem ist die 
Kommission der Auffassung, dass auf einer konkreteren Ebene in Bezug auf den 
Datenschutz bzw. die Datenverarbeitung die Empfehlung eine Analyse der 
bestehenden Verwaltungs- und Datenschutzvorschriften der EU erfordert und an den 
bestehenden Bestimmungen der Geldwäscherichtlinie über den Informationsaustausch 
ausgerichtet werden muss. Im Übrigen wird die künftige Entwicklung des rechtlichen 
und institutionellen Rahmens für die Bekämpfung der Geldwäsche, wie in dem im 
Mai 2020 angenommenen Aktionsplan angekündigt, durch die geplante Einrichtung 
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einer auf EU-Ebene angesiedelten Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche Abhilfe 
schaffen. 

123. Mit dem anstehenden Paket zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung werden die derzeitigen Schwachstellen im Zusammenhang mit der 
Politik gegenüber Drittländern (Ziffer 36), einer besseren Ermittlung von Risiken (Ziffer 49), 
einer zügigeren Kontrolle der Umsetzung (Ziffer 66) und einem zügigen Verfahren bei 
Verletzungen des Unionsrechts (Ziffer 86) angegangen. 
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ANTWORTEN DER EZB AUF DEN SONDERBERICHT DES EUROPÄISCHEN 
RECHNUNGSHOFS „EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche im Bankensektor sind 
fragmentiert und werden unzulänglich umgesetzt“ 

 

Absatz 89 

Die Europäische Zentralbank (EZB) möchte klarstellen, dass der Grund dafür, dass sie keine Aufsicht 

hinsichtlich der Bekämpfung der Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung ausüben kann, im Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und nicht im Wortlaut der im Jahr 2013 angenommen 

Verordnung über den Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM-Verordnung) zu finden ist. 

In Erwägungsgrund 28 der SSM-Verordnung wird lediglich Artikel 127 Absatz 6 AEUV wiedergegeben, in 

dem Folgendes festgelegt ist (Hervorhebung hinzugefügt): 

„Der Rat kann einstimmig durch Verordnungen gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und 

nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Europäischen Zentralbank besondere Aufgaben 

im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit Ausnahme von 

Versicherungsunternehmen der Europäischen Zentralbank übertragen.“ 

Absatz 90 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Aufsicht hinsichtlich der Bekämpfung von 

Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung sehr viele verschiedene Unternehmen und nicht nur Banken betrifft 

(sie erstreckt sich beispielsweise auch auf Zahlungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Anbieter von 
Verbraucherkrediten, Dienstleister für virtuelle Assets usw.) und die nationalen Behörden oft andere 

Aufsichtsaufgaben als die prudenzielle Aufsicht ausüben, einschließlich über solche anderen Arten von 

Unternehmen. Dies kann sich auf die Meinung der Mitgliedstaaten bezüglich der Synergien, die durch die 
Konzentration verschiedener Aufgaben innerhalb derselben öffentlichen Einrichtung erzielt werden 

können, auswirken – worauf in Absatz 90 Bezug genommen wird. 

Insbesondere bei Kreditinstituten bestehen getrennte Verfahren zur Bestimmung, welche Institute im 
Rahmen der prudenziellen Aufsicht bedeutend sind und welche im Rahmen der Aufsicht hinsichtlich der 
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Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung bedeutend sind. Dies würde im Allgemeinen zu 

zwei Gruppen beaufsichtigter Unternehmen führen, die sich nur teilweise überschneiden würden. 

Absatz 95 

Siehe hierzu die Antwort der EZB zu den Absätzen 89 und 90. 

Absatz 98 

Im Jahr 2019 unterzeichnete die EZB die multilaterale Vereinbarung, in der die praktischen Modalitäten 

des Informationsaustauschs mit den für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden, die Kredit- und Finanzinstitute innerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums beaufsichtigen, festgelegt sind, so wie in der fünften Richtlinie zur Bekämpfung der 

Geldwäsche vorgesehen. Daraufhin fand die Vereinbarung zur Bekämpfung der Geldwäsche Anwendung 
und wurde im Laufe des Jahres 2019 schrittweise umgesetzt. Die für die Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zuständigen Aufsichtsbehörden unterzeichneten die Vereinbarung zur 

Bekämpfung der Geldwäsche, und es wurde sowohl ein Ad-hoc- als auch ein regelmäßiger 
Informationsaustausch mit den für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

zuständigen Aufsichtsbehörden eingeführt. In diesem Zusammenhang stellte die EZB zwischen Januar 

und November 2019 Informationen über beaufsichtigte Unternehmen von zwei Dritteln der bedeutenden 

beaufsichtigten Gruppen zur Verfügung. 

Der regelmäßige jährliche Informationsaustausch wurde Anfang 2020 erweitert, um neben der jährlichen 

Übermittlung von Auszügen aus den SREP-Schreiben seitens der EZB auch die Anforderung an die für 
die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden aufzunehmen, 

unter anderem Informationen über die Scorewerte und Bewertungen der Risiken der 

Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung bereitzustellen. Seit 2020 übermittelt die EZB Informationen über 
beaufsichtigte Unternehmen aller bedeutenden beaufsichtigten Gruppen (siehe auch Absatz 99 des 

Berichts). 

Absatz 102 

Wie in der Antwort der EZB zu Absatz 98 dargelegt, wurde die Vereinbarung zur Bekämpfung der 

Geldwäsche Anfang 2019 unterzeichnet und fand im Laufe des Jahres 2019 Anwendung. 

Die EZB weist ferner darauf hin, dass einige Kategorien von Informationen, wie die einschlägigen 
Auszüge aus den SREP-Beschlüssen, von der EZB bereits im Rahmen eines strafferen Verfahrens als 

dem in Absatz 102 beschriebenen Genehmigungsverfahren zur Verfügung gestellt werden. 

Die EZB hat bereits damit begonnen, ihre internen Strategien und Verfahren zu verbessern, um den 
Informationsaustausch reibungsloser zu gestalten, wobei sie sich auf die Erfahrungen der letzten zwei 

Jahre stützte: 
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 Die internen Verfahren zur Verbesserung des Informationsaustauschs innerhalb der Kollegien zur 
Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (die für etwa die Hälfte der bedeutenden 

Institute und Gruppen eingerichtet werden sollen) umfassen ein vereinfachtes 

Beschlussfassungsverfahren, um den Informationsaustausch zwischen der EZB und den für die 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Aufsichtsbehörden 

innerhalb der Kollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung zeitnaher und 

effizienter zu gestalten. 

 Die EZB beabsichtigt, bis Ende 2021 ein vereinfachtes Verfahren für den Informationsaustausch 

im Rahmen der Vereinbarung zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuführen. 

Absatz 106 

Die EZB weist darauf hin, dass sie in diesem Bereich proaktiv ist und seit 2019 bereits ihr 

Aufsichtshandbuch und ihre internen Methoden aktualisiert und umgesetzt hat, um prudenzielle 

Bedenken im Zusammenhang mit den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in die extern 

und vor Ort durchgeführten Aufsichtstätigkeiten sowie in Zulassungsverfahren einzubeziehen. 

Das aktualisierte Aufsichtshandbuch wurde auch beim SREP-Zyklus 2020 angewandt, in dem alle 

gemeinsamen Aufsichtsteams (Joint Supervisory Teams – JSTs) die prudenziellen Auswirkungen 
verschiedener Warnsignale hinsichtlich der Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung im Rahmen der SREP-

Bewertung analysierten (siehe auch Absatz 110 des Berichts). 

Absatz 108 

Siehe hierzu die Antwort der EZB zu Absatz 106. 

Absatz 109 

Siehe hierzu die Antwort der EZB zu Absatz 106. 

Absatz 121 

Siehe hierzu die Antwort der EZB zu Absatz 102. 

Absatz 122 

Siehe hierzu die Antwort der EZB zu Absatz 106. 

Empfehlung 4 – EZB 

Die EZB nimmt die Empfehlung an. 

In Bezug auf Buchstabe a verweisen wir auf die Antwort der EZB zu Absatz 102 für weitere Hintergründe 

zur laufenden und geplanten Entwicklung ihrer internen Verfahren. 

In Bezug auf Buchstabe b wird die EZB ihre SREP-Methodik nach der Veröffentlichung der geänderten 

SREP-Leitlinien der EBA aktualisieren. 
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Antworten der EBA auf den 
Sonderbericht des Europäischen 
Rechnungshofes über die EU-
Maßnahmen gegen Geldwäsche m 
Bankensektor 

Ausführliche Bemerkungen 

Zusammenfassung 

III. 

Das rechtliche Mandat und die Befugnisse der EBA im Bereich Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung wurden 2020 erweitert, um dem GW/TF-Risiko in allen Bereichen der 
Finanzaufsicht und in allen Sektoren zu begegnen. Im Mittelpunkt der Tätigkeit der EBA stand und 
steht weiterhin eine Stärkung der Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung in der EU, indem die richtigen Maßstäbe gesetzt werden und mit den 
zuständigen Behörden konstruktiv zusammengearbeitet wird, um aufsichtliche Konvergenz zu 
erreichen. Untersuchungen von Verletzungen des Unionsrechts sind ein Instrument, das die EBA 
neben anderen Mitteln eingesetzt hat, sie sind jedoch nicht der wichtigste Faktor der Arbeit der 
EBA im Bereich Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).  

V. 

Durch die am 1. Januar 2020 wirksam gewordenen Reformen hat sich die institutionelle 
Fragmentierung verringert, indem der EBA eine Leitungs-, Koordinierungs- und Überwachungsrolle 
im Bereich Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung übertragen wurde. Dennoch 
liegt die Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach wie vor bei 
den unter einem Rechtsrahmen der Union tätigen nationalen Aufsichtsbehörden; dieser bietet auf 
hoher Ebene ein Mindestmaß an Harmonisierung und umfasst lediglich zwei Ermächtigungen zum 
Erlass technischer Standards, von denen keine die zentrale Aufsichtspraxis betrifft, und wurde von 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich umgesetzt. Deshalb bestehen Grenzen, was die EBA durch eine 
Harmonisierung und Konvergenz nach dem derzeitigen AML/CFT-Rahmen erreichen kann. 

VII. 

Die EBA begrüßt die Feststellung, dass das Personal der EBA gründliche Untersuchungen bei 
Verletzungen des Unionsrechts durchgeführt hat. 
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Im Zuge der Überprüfung der ESA wurden ab 1. Januar 2020 neue Anforderungen in Bezug auf 
Interessenkonflikte eingeführt, nach denen Ausschussmitglieder von einer Beteiligung und der 
Abstimmung über Tagesordnungspunkte des Ausschusses, bei denen sie sich in einem 
Interessenkonflikt befinden, auszuschließen sind. Bei der Umsetzung dieser Bestimmungen 
erweiterte die EBA die Anforderungen bezüglich Interessenkonflikte auf die Mitglieder des 
Ausschusses für Verletzungen des Unionsrechts. Die EBA wird diese geänderten Verfahren prüfen, 
um zu ermitteln, welche künftigen Änderungen vorangetrieben werden können, um weiter 
sicherzustellen, dass der Beratungsprozess nicht von Interessenkonflikten beeinträchtigt wird.  

Die EBA hat bislang Orientierungshilfen für die Aufsichtsbehörden in der Form von zwei technischen 
Standards, vier Leitlinien und acht Stellungnahmen zu AML/CFT-bezogenen Themen erarbeitet, die 
sie entweder eigenständig oder gemeinsam mit der ESMA und EIOPA herausgegeben hat. Diese 
Rechtsinstrumente umfassen Leitlinien zu einer risikobasierten Aufsicht zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Bewertung von GW/TF-Risiken. 

Das Mindestmaß an Harmonisierung, das die einschlägigen Vorschriften in der Geldwäscherichtlinie 
kennzeichnet, hatte unterschiedliche Ansätze in den Mitgliedstaaten zur Folge; die Leitlinien der 
EBA können nationales Recht nicht außer Kraft setzen, und unterschiedliche nationale Gesetze 
begrenzen den Grad der Angleichung, der durch die Leitlinien der EBA erzielt werden kann.  

IX. 

(1) 

Die EBA nimmt diese Empfehlung an. Das Personal der EBA wird die seit der Überprüfung der ESA 
im Januar 2020 eingeführten Verfahren prüfen, damit die Unabhängigkeit der Ausschussmitglieder 
gestärkt wird.   

(2) 

Die EBA räumt ein, dass es notwendig ist, die Leitlinien zur Zusammenarbeit im Bereich AML/CFT 
der ESA aus dem Jahr 2019, die an die für die Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden gerichtet sind, mit Leitlinien zur Zusammenarbeit 
im Bereich AML/CFT, die an die Aufsichtsbehörden gerichtet sind, zu ergänzen. Nach den 
Änderungen der Richtlinie 2013/36/EU (geändert durch die Richtlinie (EU) 2019/878 (CRD V)) 
besteht jetzt eine entsprechende Rechtsgrundlage. 

Einleitung 

10. 

Im Zuge ihrer Arbeit veröffentlichte die EBA bislang zwei technische Regulierungsstandards, vier 
Leitlinien und acht Stellungnahmen, wie die Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zu den GW/TF-Risikofaktoren und zur 
Zusammenarbeit bei der Aufsicht (AML/CFT-Kollegien), sowie drei Stellungnahmen zu den Risiken 
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den Finanzsektor der Union. Daneben ist auf 
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Berichte über ein breites Spektrum an Themen hinzuweisen, wie die Bewertung der EBA der 
Ansätze der Aufsichtsbehörden für die Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, die Arbeitsweise der AML/CFT-Kollegien und den künftigen rechtlichen 
und regulatorischen AML/CFT-Rahmen. 

Bemerkungen 

74-75. 

Die EBA schloss das erste von der Kommission eingegangene Ersuchen mit der Annahme einer 
Empfehlung zu einer Untersuchung von Verletzungen des Unionsrechts ab. Nach Eingang weiterer 
Ersuchen hielt die EBA die Kommission über ihre Priorisierung und die Fortschritte auf dem 
Laufenden. 

Aufgrund mehrerer Ersuchen zu komplexen Untersuchungen, die die Aufsicht und die GW/TF-
Aufsicht einzelner Banken durch verschiedene Aufsichtsbehörden über mehrere Jahre betrafen, in 
denen sich die gesetzlichen Regelungen geändert haben, und aufgrund des Umstands, dass die EBA 
diese in Einklang mit den verfügbaren Ressourcen priorisiert hat, wurde für den Abschluss von 
Fällen mehr Zeit benötigt. Des Weiteren war Zeit erforderlich, um die Auswirkungen des 
Abschlusses einer dieser Fälle auf die übrigen Fälle, deren Priorität herabgestuft worden war, zu 
prüfen; die EBA räumt ein, dass eine frühere offizielle Mitteilung möglicherweise hilfreich gewesen 
wäre. 

Die Untersuchungsbefugnis der EBA für Untersuchungen bei Verletzungen des Unionsrechts 
besteht jedoch unbeschadet der Befugnis der Kommission, Maßnahmen gemäß Artikel 258 AEUV 
zu ergreifen, wenn sie der Ansicht ist, ein Mitgliedstaat sei einer Pflicht nach den Verträgen nicht 
nachgekommen. 

76. 

Die EBA begrüßt die Feststellung, dass die EBA umfassende Untersuchungen in den beiden 
genannten Fällen durchgeführt habe.  

79. 

Am 1. Januar 2020 wurden im Zuge der Überprüfung der ESA zusätzliche Anforderungen in Bezug 
auf Interessenkonflikte eingeführt. Die EBA weitete diese Anforderungen auf Mitglieder des 
Ausschusses für Verletzungen des Unionsrechts aus.  

Zum Zeitpunkt des betreffenden Beratungsprozesses waren in den Leitlinien und Verfahren der EBA 
zu Interessenkonflikten und Untersuchungen bei Verletzungen des Unionsrechts keine 
Bestimmungen bezüglich des Kontakts mit Mitgliedern des Ausschusses für Verletzungen des 
Unionsrechts enthalten. Dennoch wurde den Ausschussmitgliedern bei Bedarf empfohlen, 
Versuche, sie in ihrer Rolle als Ausschussmitglied zu beeinflussen, abzuwehren. 
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80. 

Der Vertreter der Kommission wurde unmittelbar, nachdem der eingeschränkte 
Tagesordnungspunkt abgeschlossen war, über die Entscheidung des Ausschusses informiert. In der 
von der EBA veröffentlichten Pressemitteilung wurde bekannt gegeben, dass die Untersuchung 
abgeschlossen und ein Vorschlag für eine Empfehlung betreffend eine Verletzung des Unionsrechts 
am Tag nach der Abstimmung abgelehnt worden war.  

82. 

Die EBA weist darauf hin, dass sie sogar vor den letzten Anpassungen ihrer Governance 
Empfehlungen zur Verletzung des Unionsrechts abgegeben hat, darunter auch bezüglich der 
GW/TF-Aufsicht. 

Die Governance der EBA liegt in der Zuständigkeit der Legislativorgane. Die EBA hat die im Zuge der 
Überprüfung der ESA eingeführten Anpassungen an der Governance der EBA vollständig umgesetzt; 
demnach sind Mitglieder des Rats der Aufseher, bei denen ein Interessenkonflikt besteht, von der 
Teilnahme an Diskussionen und von der Abstimmung über einschlägige Tagesordnungspunkte 
ausgeschlossen. Die EBA weitete diese Bestimmungen auf Gremien aus, die Entscheidungen für den 
Rat der Aufseher vorbereiten, darunter auch der neue Ständige Ausschuss für 
Geldwäschebekämpfung und die Gremien zu Verletzungen des Unionsrechts. 

84. 

Die EBA bevorzugt eine möglichst umfassende Beteiligung an den Diskussionen des Ausschusses. 
Sie bewertet in jedem Einzelfall, ob es die Sensitivität und der vertrauliche Charakter der 
betreffenden Informationen und die entsprechenden Vorschriften zum Berufsgeheimnis erfordern, 
dass die Kommission und andere Mitglieder ohne Stimmrecht auszuschließen sind.  

Die EBA legte nach dem Schriftwechsel mit der Kommission den Entwurf einer Empfehlung vor, um 
die entsprechende Rechtsgrundlage festzulegen. 

85. 

Seit 1. Januar 2020 muss die EBA nach der EBA-Verordnung formell darlegen, wie sie beabsichtigt, 
in dem Fall weiter vorzugehen. Dennoch übermittelte die EBA bereits vor diesem Zeitpunkt einen 
entsprechenden Entwurf im Wege eines informellen Austausches, in dem die Bediensteten der 
Kommission darüber informiert wurden, wie die Priorisierung der verwiesenen Fälle erfolgt war, 
und die Kommissionsbediensteten etwaige Erwartungen mitteilen konnten.  

86. 

Es ist die Aufgabe und Zuständigkeit des Rats der Aufseher, über vom Ausschuss für Verletzungen 
des Unionsrechts vorgelegte Vorschläge zu diskutieren und zu entscheiden. Die Empfehlung der 
EBA zu einer Verletzung des Unionsrechts von Juli 2018 macht deutlich, dass der Mechanismus zu 
Verletzungen von Unionsrecht wirksam und im Interesse der EU sein kann, wenn eindeutige 
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Verletzungen des Unionsrechts vorliegen, und Empfehlungen abgegeben werden können, um der 
Situation abzuhelfen. 

105. 

Die EBA weist darauf hin, dass angesichts der derzeit bestehenden Mindestharmonisierung, des 
Rechtsrahmens und der daraus resultierenden unterschiedlichen nationalen Ansätze der Grad der 
Angleichung, der durch ihre Leitlinien erreicht werden kann, begrenzt ist. 

Gestützt auf ihre eigenen Feststellungen teilt die EBA die Auffassung, dass die Ansätze der 
nationalen zuständigen Behörden für die Bewertung des mit einzelnen von ihnen beaufsichtigten 
Finanzinstitute verbundenen GW/TF-Risikos nicht immer wirksam sind. 

Die EBA hat Schritte eingeleitet, um dem in den Aktualisierungen ihrer Leitlinien zur risikobasierten 
Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die sich derzeit in 
Konsultation befinden, Rechnung zu tragen.  

106. 

Die EBA weist darauf hin, dass nach den ersten Leitlinien für den aufsichtlichen Überprüfungs- und 
Bewertungsprozess (SREP) die Aufsichtsbehörden weiter AML-bezogene Risiken in die Bewertung 
aufnehmen konnten, sofern diese eines der SREP-Elemente betrafen.  

Die Änderungen der SREP-Leitlinien im Jahr 2018 gingen den legislativen Änderungen des 
aufsichtsrechtlichen Rahmens zur ausdrücklichen Einbeziehung des GW/TF-Risikos voraus. Nach 
der Festlegung der Rechtsgrundlage durch die CRD V wurden von der EBA zunehmend 
harmonisierte Aufsichtspraktiken erarbeitet, wie aus den anschließenden Stellungnahmen in 
diesem Bereich hervorgeht. 

108. 

Die EBA weist darauf hin, dass angesichts der derzeit bestehenden Mindestharmonisierung, des 
Rechtsrahmens und der daraus resultierenden unterschiedlichen nationalen Ansätze der Grad der 
Angleichung, der durch ihre Leitlinien erreicht werden kann, begrenzt ist. 

Nach dem Aktionsplan des Rates und der CRD V gab die EBA dennoch zwei Stellungnahmen mit 
einem höheren Detaillierungsgrad zur Einbeziehung von GW/TF-Risiken im Rahmen des SREP 
heraus. Die EBA wird in Kürze eine Konsultation zu ihren überarbeiteten SREP-Leitlinien 
durchführen, die eine Reihe harmonisierter, stärker integrierter Bestimmungen enthalten, die es 
den Aufsichtsbehörden ermöglichen, die aufsichtlichen Auswirkungen von GW/TF-Risiken im 
Rahmen des SREP einheitlich zu betrachten.   

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Empfehlung 2 – Die Kommission sollte für die einheitliche und sofortige Wirkung der 
AML/CFT-Vorschriften Sorge tragen.  
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119. 

In Ziffer 119 werden bestimmte in den vorstehenden Ziffern dargelegte Feststellungen 
zusammengefasst. Daher bezieht sich die EBA in ihren Bemerkungen auf die einzelnen 
vorstehenden Feststellungen. 

120. 

Wie in Ziffer 86 dargelegt, zeigt die Empfehlung der EBA zur Verletzung des Unionsrechts von 
Juli 2018, dass der Mechanismus für Verletzungen des Unionsrechts wirksam sein kann.  

Darüber hinaus setzt die EBA weitere Instrumente ein, um der aufsichtlichen Konvergenz Rechnung 
zu tragen, wie Überprüfungen der Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, und fordert seit 2020 die zuständigen Behörden auf, AML/CFT-
Untersuchungen durchzuführen. 

Die EBA schließt sich der gängigen Ansicht an, dass die einheitliche Anwendung des Unionsrechts 
hinsichtlich AML/CFT-Pflichten durch eine künftige Verwendung von Verordnungen anstelle von 
Richtlinien verbessert würde und durch Mandate für technische Standards die durch verschiedene 
nationale Umsetzungen verursachten Schwierigkeiten minimiert würden.  

Empfehlung 3 – Die EBA und die Kommission sollten ihre Befugnisse, was Verletzungen von 
Unionsrecht betrifft, im Bereich Geldwäsche und Terrorfinanzierung besser nutzen. 

d) 

Die EBA nimmt diese Empfehlung an. Die EBA erkennt die Vorteile an, die mit einer Formalisierung 
der an die Kommission übermittelten Entscheidungen über Priorisierungen verbunden sind, unter 
anderem wenn Verzögerungen auftreten können, da Fälle aufgrund von begrenzten Ressourcen 
nicht unverzüglich untersucht werden können, ein Abschluss des Falls ohne eine Untersuchung aber 
unerwünscht wäre.   

e) 

Die EBA nimmt diese Empfehlung an. Das Personal der EBA wird die seit der Überprüfung der ESA 
im Januar 2020 eingeführten Verfahren prüfen, damit die Unabhängigkeit der Ausschussmitglieder 
gestärkt wird. 

Empfehlung 4 – Die EBA und die EZB sollten sich für eine bessere Integration von GW/TF-
Risiken in die Aufsicht einsetzen. 

a) 

Die EBA akzeptiert die Empfehlung. Die EBA entwickelt überarbeitete SREP-Leitlinien, um eine 
detailliertere Orientierungshilfe an die Hand zu geben. Die EBA beabsichtigt, die überarbeiteten 
Leitlinien bis Juli 2021 zur Konsultation zu veröffentlichen. 
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b) 

Die EBA akzeptiert die Empfehlung. Aktualisierte Leitlinien befinden sich derzeit in Konsultation und 
werden fertiggestellt, sobald die öffentliche Konsultation am 17. Juni 2021 abgeschlossen ist. Die 
Leitlinien werden für mehr Einheitlichkeit bei AML/CFT-Bewertungen von beaufsichtigten 
Unternehmen sorgen, indem den Herausforderungen, die im Rahmen von Überprüfungen der 
zuständigen Behörden durch die EBA im Jahr 2019 ermittelt wurden, bei der Umsetzung des 
risikobasierten Ansatzes für die Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung Rechnung getragen wird. 

c)  

Die EBA akzeptiert die Empfehlung. Die EBA wird in Kürze Konsultationen zu Leitlinien 
durchführen, in denen die Art der von den Behörden auszutauschenden Informationen genau 
angegeben wird, die Bedeutung der Aktualität des Informationsaustausches betont wird und 
Mechanismen eingeführt werden, um sicherzustellen, dass dies erreicht wird.  
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